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SCHWEIZERISCHE EINDGENOSSENSCHAFT

TEILKONTROLLBESCHEINIGUNG Nr. ............................................................................

	1. Zertifizierungsstelle oder Behörde des Ursprungslandes, die die zu Grunde liegende Kontrollbescheinigung ausgestellt hat (Name und Adresse)
	2. Einfuhr gemäss:

- Bio-Verordnung, Artikel 23 (Länderliste
)                 (
- Bio-Verordnung, Artikel 23a (Liste anerkannter
  Zertifizierungsstellen und Kontrollbehörden              (     - Bio-Verordnung, Artikel 24 (Einzelermächtigung)     (

	3. Laufende Nummer der zu Grunde liegenden                     Kontrollbescheinigung
	4.  Bezugsnummer der Einzelermächtigung gemäss Artikel 24 der Bio-Verordnung

	5. Unternehmen, das die ursprüngliche Sendung in Partien aufgeteilt hat (Name und Adresse)
	6.  Kontrollstelle oder –behörde (Name und Adresse)

	7. Name und Adresse des Importeurs                                          der ursprünglichen Sendung
	8. Ursprungsland der     ursprünglichen Sendung
	9. Gemeldete Gesamtmenge der ursprüngli-chen Sendung

	10. Empfänger der durch die Aufteilung erhaltenen Partie (Name und Adresse)

	11. Kennzeichnung und Nummern, Container-Nr., Anzahl und Art, Verkehrsbezeichnung der Partie
	12. Zolltarifnummer
	13. gemeldete Menge der Partie in entsprechenden Einheiten (Kilogramm, Liter, usw.)

	14. Erklärung der zuständigen Zertifizierungsstelle
Diese Teilbescheinigung gilt für die in Feld 11 beschriebene Partie, die sich aus der Aufteilung einer Sendung ergibt, für die eine ursprüngliche Kontrollbescheinigung mit der in Feld 3 aufgeführten laufenden Nummer gilt.

Datum:

Name und Unterschrift der bevollmächtigten Person
Stempel der zuständigen Stelle 



	15. Erklärung des Empfängers der Partie

Hiermit wird bescheinigt, dass die Annahme der Partie gemäss Anhang 1 Punkt 8.5 der Bio-Verordnung erfolgt ist.

Name des Unternehmens

Datum:

Name und Unterschrift der bevollmächtigten Person




Hinweise für das Ausfüllen der Teilkontrollbescheinigung

Teilkontrollbescheinigung Nr. ...: Die Nummer der Teilbescheinigung entspricht der Nummer der Partie, die durch die Aufteilung der ursprünglichen Sendung erhalten wurde (z.B.: Nr. der Kontrollbescheinigung ist 9994. Die Partien dieser Sendung erhalten die Nrn. 9994-1, 9994-2 usw.)

Feld 2:
In diesem Feld sind die Rechtsgrundlagen aufgeführt, die für die Ausstellung und Verwendung dieser Bescheinigung massgebend sind; es ist die jeweils zutreffende Vorschrift, nämlich Artikel 23 (Länderliste), 23a (Liste der anerkannten Zertifizierungsstellen und Kontrollbehörden) oder Artikel 24 (Einzelermächtigung) der Bio-Verordnung anzugeben.

Fehl 3:
Laufende Nummer der zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung. die ihr die ausstellende Stelle oder Behörde gegeben hat.

Feld 4:
Nummer der Ermächtigung im Falle der Einfuhr gemäss Artikel 24 (Einzelermächtigung). Dieses Feld wird von der ausstellenden Stelle oder, wenn die Angaben zu dem Zeitpunkt, zu dem die ausstellende Stelle Feld 15 mit ihrer Unterschrift versieht, noch nicht verfügbar sind, vom ersten Empfänger oder vom Importeur ausgefüllt.

Feld 6:
Kontrollstelle oder -behörde, die für das Unternehmen zuständig ist, das die Sendung aufgeteilt hat.

Feld 14:
Von der betreffenden Zertifizierungsstelle des Importeurs für jede Partie auszufüllen, die durch eine Aufteilung gemäss Artikel 16f erhalten wurde.

Feld 15:
Auszufüllen bei der Annahme der Partie, wenn der Empfänger die Kontrollen gemäss Anhang 1 Punkt 8.5  der Bio-Verordnung durchgeführt hat. 
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� Gemäss Anhang 4 der Verordnung des EVD über die biologische Landwirtschaft (910.181)                                         vom 22. September 1997
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